
~ RATLOSE BERATER 
Gesetzliche Rente. Die Berater der Deutschen Renten- 

versicherung müssen jeden Versicherten umfassend beraten. 

Doch unsere Stichprobe zeigt: Einige informieren falsch. 

.’ sc : ie viel von meiner gesetzlichen Renre \,~,y 
_ rnuss ich später versreuern?“, fqren 

unsere Tester in den B&arungsstellen der 
Deutschen Rentenversicherung. Die Bera- 
rerin in Konstanz wurste es nicht, der Mit- 
arbeiter in Hoyerswerda auch nicht. 

In der Deutschen Rentenversicherung 
sind seit Oktober ver=-genen Jahres die 
Träger der gesetzlichen Renrenversiche- 
rung zusammengefassr. Die Bundesver- 
sicherung~sansralrfür Angestellte heißrseir- 
her Deutsche Rentenversicherung Bund. 

Die Berater sind dieselben geblieben. 
Einigen von ihnen ist die Besreuenmg der 
Alrerseinkiinfie noch immer ein Rätsel, 
obwohl sie schon im Januar 2005 geänden 
wurde. Seither ist-abhängig vom Renten- 
beginn - viel mehr von der Rente steuer- 
pflichtig als früher. 
Unsere Testerin in Frank& am Main be- 
kam die richrigceiiuskunft. Weil sie im Jahr 
2021 in Rente gehen wird, sind SI Prozent 

ihrer Rente steuerpflichtig. Die Beraterin 
sprach jedoch fälschlicherweise von einem 
,Freibetrag von 800 Eure”. 

In Magdeburg hieß es, die Renrenver- 
sicherer dürften in Sreuerangelegenheiren 
keine Auskunft erteilen. Das sei Sache des 
Finanzamts oder eines Steuerberaten. 

Berater sollen Steuern vorrechnen 
Dieses Vertrösten aufs Finanzamt ist nicht 
in Ordnung, sagt selbst der Präsident der 
Deutschen Rentenversicherung Bund, Dr. 
Herben Rische: .WII wollen über die 
Grundzüge der Rentenbesteuerung infor- 
mieren und die Steuerbelasrung am kon- 
kreten Einzellfall vorrechnen.“ Sehr kom- 
petenr erfüllten die Berarer in Leipzig und 
in Zossen diese Aufgabe. 

Insgesamt 20 Versicherte haben in unx- 
rcm Aufrrag einen Beranmgzrermin wahr- 
genommen. Sie sind zu zufällig ausgewähl- 
ren Berarungssrellen der Deutschen Ren- 

renversicherung. zu Venichemngsämrern 
der Gemeindeverwalrungen und zu ehren- 
amrlichen Versicherrenälresren gegangen. 

Unsere Testpersonen haben allgemeine 
Auskünfre zur Rente erbeten sowie Fragen 
gcsrellr, die sich aus den Versicherungsver- 
läufen ergaben. 

Auskünfte blieben unvollständig 
Zu Lücken im Versicherungskonto und 
Renrenanspriichen bei Arbeitslosigkeit 
gaben die Berarer klare und richtige Aus- 
künfte. Auch Fragen zur Renreninformati- 
on, die Versicherre einmal im Jahr über 
den Sund ihres Renrenkonros informierr, 
beannvorreren sie durchweg komperenr. 

Doch die neue Rentenbesteuerung wru 
nicht die einzige Schwachsrelle. Falsche 
oder unvollständige Auskünfte gaben eini- 
ge Berarer auch zum Renrensplitring unrer 
Ehegarren und zum Versorgungsausgleich 
nach einer Ehescheidung. Auch bei der 
staadich geförderren Ahersvorsorge, die 
doch die gaesealiche Rente ergänzen soll, 
kannten sich einige nicht aus. 

Recht auf Beratung Y 
Aufklänmg. Berarurig, Auskunfr - darauf : 
har jeder Versicherre einen Anspruch. So ! 
srehr es im Sozialgeseabuch. Die Aus- i 
kunfrs- und Beiarun~ssrellen der Rexen- ; 
versicherer müssen zu allen Fragen der 2 
gesezlichen Renrenversicherung ,umfas- g 
sende” Auskünfte geben und individuell L 



--ii=>-;;r+=c : -5 z:_=_i.___.__ :;_. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
stellte im Iahr 2004 nach einer Befragung fest, dasr die 

,.Gesamizufriedenheit”‘der Versicherten mit der Beratung 98 
Prozent betrage. Doch ,,gesamtzufrieden” heißt noch nicht, da55 
die Versicherten immer optimal beraten wurden. Unser Foto zeigt 
eine Rentenberatung in Berlin, die nicht Teil der Stichprobe war. 

beraren. damir jeder seine Renrenansprü- 
ehe voll ausschöpfen kann. 

“2004 machten 6.7 Millionen Men- 
schen von dem Berarungsangebor Ge- 

brauch”, sagr Stefan Braaa von der Deur- 
scha Rentenversicherung Bund. 

944 AuskunFcs- und Berarungssrellen 
der gesenlichen Rentenversicherer gibt es. 
200 davon sind an jedem Arbeiway @ff- 
nm. Die anderen, meist in Gemeindever- 
walrungen. Landkreisämrern oder in den 
Geschäfrssrellen dergescnlichen Kranken- 
kassen untergebracht, sind nur an be- 
stimmren Tagen besear. 

Außer den Berarungssrellen, wo haupr- 
amtliche Berater informieren, gibr es noch 
rund 5 000 ehrenamtliche Versicherren- 
älresre. Sie werden zum Beispiel von den 
Gewerkschaften vorgeschlagen und von 
der Vertrerenwsammlung gewählt. 

Lücken bei privaterVorsorge 
Zu den Aufgaben der vielen Mirarbeirer 
gehört laut Sozialgesetzbuch auch die 
BeLXLlIl,o über die sraadich geförderte 

Alrersvorsorge. Rentenversicherungs-Chef 
Rische senr auf hohe Kornperenz: ,,Wir 
wollen sehr deutlich unsere Wryciser- 
funkrion erfüllen hinsichdich der einzel- 
nen Möglicbkeiren zur Alrersvorsorge und 
in diesem Feld versrärkr beraren.” 

Doch den Unterschied zwischen der 
Riester- und der Rürup-Rente koonnce die 
Berarerin im brandenbqischen Seelow, 
EO die Berarungsscelle inzwischen ge- 
schlossen wurde. nicht erklären. Auch der 
Berarer in Wupperral konnre dazu nichrs 

sagen und verwies auf die privaren Ver- 
richerun~ssyerellschaen. Der Berarer in 
Bergisch-Gladbach harre von der Rürup 
Rente ,,noch nichts gehört”. 

Auch die Beraterin in Plauen wussw zur 
Riirup-Rente gar nichts zu sagen. Schlim- 
mer noch: Von einer Riester-Rente rier sie 
unserem Tester ab, weil er keine Kinder- 
zulage erhält. Dabei wäre ein Riesrer-Ver- 
trag für ihn sehr arrrakriv. weil er neben der 
Zulage fürsich auch noch Sreuerersparnis- 
se bekäme. 

Auch bei Fragen zum Renrensplirrin~. 
also der gleichmäßigen Aufteilung der von 
den Ehepannern erworbenen Renten- 
ansprüche, kamen einige Berarer ins 
Schlingern. In Plauen verwechselre der Be- 
rarer das Renceensplirring mir dem Versor- 
gungsausgleich nach einer Ehescheidung. 
In Konstanz konnre die Berarerin dazu 
überhaupt keine Auskunfi geben. 

Dabei ist eine kornperente Beratung in 
dieser Frage sehr Michtip. Denn nach 
einem Renrensplirting sind die von den 
Ehegacarten erworbenen Renrenansprüche 
gleich hoch. Die Enrscheidung für ein 
Rentensplirring kann nicht widerrufen 
werden. Und wer sich dafür enrscheider, 
hat keinen Anspruch auf eine Hinterblie- 
benenrenre. 

Ein falscher Rar kann also gravierende 
Folgen haben. Versicherte. die nach einer 
Beratung wichtige Entscheidungen rreffen 
wollen, sollren deshalb den Inhait der Be- 
rarurig norieren (siehe ,,Unser Rat”). 

Dann können sich die Rentenversiche- 
rer im Srrei&ll vor Gericht nicht heraus- 
reden mit Briefen wie diesem: Jllgemein 
bleibt fesausrellen, dass Versicherrenälw- 
re keine Aufzeichnungen über erfolgre Be- 
rarurigen vornehmen. Damit ist weirerhin 
nicht mehr fesrsrellbar. welchen Inhalt die 
sratcyefundsne Beratung harre, sodass der 
Anrr;u: auf Klageabweisung weiterhin auf- 
iechrerhalren wird.“ 

Das war kein gures Ergebnis eine1 Ren- 
renberatung. .g$ 

Beratungsstelle. Eine Beratungsstelle in 
Ihrer Nähe können Sie unter der kosten- 

losen Nummer 0 800110 00 46 00 erfra- 
gen. Sie finden die Adressen auch unter 
www.deullche-rentenversicberung.de 
> Beratung > Beratungsstellen. Oart ist 
neben der jeweiligen Beratungsstelle 
eine Telefonnummer angegeben, unter 
der Sie einen Termin vereinbaren kön- 
nen. Die Wartezeit für einen Termin 

betrug bei unserer nicht repräsentativen 
Stichprobe in Durchschnitt neun Tage. 

Protokoll. Wenn Sie aufgrund des Bera- 
tungsgesprächs Entscheidungen treffen 
wollen, die Ihre Rentenhöhe beeinflus- 
sen oder einen Rentenanspruch be- 

gründen, machen Sie sich während des 
Gesprächs Notizen und lassen Sie dieses 
Gesprächsprotokoll vom Berater unter- 
schreiben. Sie können aber auch Ihren 
Rentenversicherer anschreiben und sich 

die Informationen aus der Beratung 
schriftlich bestätigen lassen. Kommt es 
nach einer Beratung zum Streit über den 

Inhalt des Beratungsgesprächs, sind Sie 
vor Gericht beweispflichtig. 

Information. Häufig reicht eine Mo- 
schüre oder eine telefonische Auskunft, 
um die gewünschte Information zu be- 
kommen.% können die Broschüren bei 
Ihrem Rentenversicherungsträger anfor- 
dern oder im Internet herunterladen 
unter www.deutsche-rentenversiehe 
rung.de 5 Formulare & Publikationen. 
Auskunft gibt es auch am Telefon unter 
0 800/10 00 48 00. 

Unabhängige Rentenberater. Wenn es 
Probleme mit dem Rentenversicherer 
gibt, können Sie gegen Honorar Rat und 
Hilfe bei einem unabhängigen, gericht- 
lichzugelassenen Rentenberaterfinden. 
Eine Erstberatung dort kostet zwischen 
120 und 170 Eure. Hat ein Widerspruch 
gegen einen Rentenbescheid Erfolg. 
muss der Rentenversicherer Ihnen zu- 

mindest einen Teil der Honorars erstat- 
ten. Der unabhängige Rentenberater 
rechnet diese Kosten gleich mit dem 
Rentenversicherer ab. 
DieAnschrifteines Rentenberaters in Ih- 
rerNähefmdenSie unterwwwrentenbe 
rater.de oder per Telefon unter 0221, 
2406642. 


